
 
 
 
 
Vereinbarung zur gemeinsamen sportlichen Nutzung des Elbsees und der angelegenen  
Grundstücke 
zwischen  
dem Düsseldorfer Tauchverband e. V. (DTV) 
und  
dem Wassersportzentrum Elbsee  e. V. (WSZ) 
 

 
§ 1 Zweck 

(1) Die Vereinbarung hat den Zweck, die gemeinsame sportliche Nutzung des Elbsees und der 
angelegenen Grundstücke durch die Vertragsparteien zu regeln. 
 
(2) Eine Abschrift der Vereinbarung wird der Landeshauptstadt Düsseldorf nach 
Unterzeichnung übersandt. 
 

§ 2 Grundsatz der Fairness und Rücksichtnahme 
(1) DTV und WSZ (Verbände) sind entschlossen, miteinander partnerschaftlich und sportlich 
fair  umzugehen. 
 
(2) Auf die Interessen des jeweiligen Verbandes und seiner Mitglieder bei der Ausübung 
wassersportlicher Aktivitäten am, auf und im Elbsee sind durch den jeweils anderen Partner 
und seine Mitglieder größtmögliche Rücksicht zu nehmen. 
 
(3) Interessenkonflikte sind zwischen den Partnern im direkten Dialog und konsensorientiert 
zu lösen. 
  
(4) Die Partner haben auf ihre jeweiligen Mitglieder einzuwirken, damit die Grundsätze nach 
Absatz 1 bis 3 und die übrigen Regelungen dieser Vereinbarung eingehalten werden.  
 
 

§ 3 Nutzung des Wassers 
(1) Grundsätzlich steht den Verbänden und ihren Mitgliedern die sportliche Nutzung des 
gesamten Elbsees im Rahmen der Regelungen der jeweiligen Verträgen mit der 
Landeshauptstadt  Düsseldorf oder Dritten sowie umweltschutzrechtlicher oder sonstiger 
Rechtsvorschriften offen. 
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(2) Zum Schutz der Taucher im Elbsee dürfen folgende Zonen auf dem Elbsee nicht mit 
Wasserfahrzeugen befahren werden (Sperrzonen): 

a) eine durch fixierte Holz-Baken markierte Sechs- Meter-Zone am Uferbereich des 
vom DTV genutzten Grundstücks;  

b) eine durch vier mit dem „Alpha“-Symbol gekennzeichnete Bojen abgesteckte Zone 
von  ca. 12 Metern um die so genannte Freitagboje im Durchmesser von ca. 25 
Metern. 

 
Die Sperrzonen sind in der Skizze in der Anlage zur dieser Vereinbarung eingezeichnet. 
 
(3) Die Bojen dürfen von Wasserfahrzeugen nicht als Wendemarken genutzt werden.  
 
(4) Der WSZ verpflichtet sich, die Sperrzonen seinen Mitgliedern mitzuteilen und auf die 
Einhaltung der Nichtbefahrung der Sperrzonen durch Wasserfahrzeuge zu achten. Hierzu 
werden u. a. Hinweise auf die Regelungen zu Absatz 2 und Skizzen mit den Sperrzonen in 
den Gebäuden der Verbandsmitglieder des WSZ deutlich sichtbar ausgehängt. 
 
(5) Das Auftauchen außerhalb der Sperrzonen soll nur mit vorherigem Setzen der 
Taucherboje erfolgen. Der DTV hat seine Mitglieder hierüber und über die Regelungen in 
Absatz 2 u. a. durch Aushang  auf dem ihm zur Benutzung überlassenen Grundstück zu 
informieren. Der WSZ hält seine Mitglieder dazu an, einen Mindestabstand von drei Metern 
zu Taucherbojen einzuhalten. 
 
(6) Der Zugang zum Elbsee ist den Tauchern nur über das dem DTV zur Nutzung 
überlassenen Grundstück gestattet. 
 
(7) In der Nähe der Steganlagen und der weiteren Sportanlagen des WSZ ist das Tauchen 
nicht gestattet. Im Uferbereich des dem WSZ zur Nutzung überlassenen Grundstücks ist das 
Tauchen nur in Einzelfällen nach Ankündigung und Absicherung durch deutlich sichtbare 
Warnsignale gestattet.  
 

§ 4 Veranstaltungen 
(1) Veranstaltungen wie bspw. Regatten, Vereinsfeste oder An- und Abtauchveranstaltungen 
der Verbände oder ihrer Mitglieder sind dem jeweils anderen Verband möglichst frühzeitig 
mitzuteilen. 
 
(2) Die Verbände weisen ihre Mitglieder auf Veranstaltungen des anderes Verbandes oder 
seiner Mitglieder  u. a. durch sichtbaren Aushang auf den ihnen jeweils zur Nutzung 
überlassenen Grundstücken hin. 
 

§ 5 Kündigung 
Die Vereinbarung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung 
eines Verbandes gegenüber dem anderen Verband zum Ablauf des auf den Zugang der 
Erklärung folgenden Monats gekündigt werden. 
 

§ 6 In-Kraft-Treten 
Die Vereinbarung tritt am Tage nach der Unterzeichnung durch beide Verbände in Kraft. 
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Düsseldorfer Tauchverband eV.    Wassersportzentrum Elbsee  e. V.  
 
Düsseldorf,         
 
 
 
Elke Platen-Büchle      Klaus Henrich 
- 1. Vorsitzende – 
 
 
Ralf Keppler 
- 2. Vorsitzender -  
 


